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(Hinweise zum Ausfüllen sind blau eingefügt) 

Fonds: ESF Anlage B (Beihilferechtlicher Status) 
zum Prüfpfadbogen b 

Akt ion 21.08e.10.0. Unterstützung der beruflichen Weiterbildung 
und der Fachkräftesicherung 

Teilaktion 21.08e.10.2. Programm „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG 
BETRIEB" 

Beihilferechtlicher Status der nationalen Regelung: 

1. Konsultation des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-
Anhalt (MW), Referat 14 ist erfolgt: 

D ja (weiter bei 2.) 
IE nein (weiter bei 3.) 

Begründung: 
Aus Sicht des MS Referat 53 besteht kein Klärungs-ZBeteiligungsbedarf in beihilferechtli
cher Hinsicht. 

2. Votum des MW, Referat 14 wurde eingeholt: 

Votum des MW, Referat 14: 
D Es wird eine Notifizierung empfohlen. 
D Es handelt sich um eine Beihilfe, die freigestellt werden kann nach: 

D AGVO oder 
D DAWI-Freistellungsbeschluss 

D Es handelt sich um eine Beihilfe, die unter die folgende VO fällt: 
D De-minimis-VO oder 
D DAWI-De-minimis-VO 

D Es handelt sich nicht um eine Beihilfe. 

Entscheidung des Fachressorts: 
D Dem Votum des MW, Referat 14, wird gefolgt. 
D Dem Votum des MW, Referat 14, wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

3. Entscheidung des richtlinienverantwortlichen Ressorts, ohne Beteiligung des MW, Refe
rat 14: 

Die Förderung aus dem Programm „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB" ist 
beihilferelevant. 
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. 
Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI. EU L352/1). 
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